
Liegt chronischer Alkoholismus vor, dann treten 
meistenteils starke pathologische Symptome auf. Diese 
lassen es nicht zu, die betreffenden Personen von der 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit ganz zu entbinden. 
Vielfach kommen dann lediglich die verminderte Zu
rechnungsfähigkeit sowie Heil- und Sicherungsmaß
nahmen in Frage.

Wenn wir es mit Angeklagten zu tun haben, die sich 
in der sog. Remission nach überstandener Psychose be
finden, z. B. bei einer Schizophrenie, dann scheint es 
voll und ganz gerechtfertigt zu sein, auf verminderte 
Zurechnungsfähigkeit zu erkennen. Auf Grund dessen, 
daß der psychische Wert solcher Personen beeinträch
tigt ist, darf man sie nicht vorbehaltlos als voll zurech
nungsfähig betrachten.

Mit den obigen Beispielen sind die klinischen Fälle, 
in denen die Problematik der verminderten Zurech
nungsfähigkeit sowohl für den psychiatrischen Sach
verständigen als auch für das Gericht aufgeworfen 
wird, natürlich nicht ausgeschöpft. Diese Beispiele 
weisen lediglich auf den Kern der Sache, und bei be
stimmten pathologischen Zuständen zeigen sie den 
wahren Inhalt der verminderten Zurechnungsfähigkeit.

Eine Bestimmung über die verminderte Zurechnungs
fähigkeit wäre im polnischen Strafrecht bei allen der
artigen pathologischen Zuständen der Psyche zweifels
ohne sehr angebracht. Dem Psychiater würde sie 
gestatten, die Zurechnungsfähigkeit richtig zu beur
teilen, dem Gericht dagegen — ein gerechtes Urteil zu 
fällen. Gleichzeitig bestände für das Gericht die Mög
lichkeit, neben der Anwendung einer entsprechenden 
Strafmilderung zwangsweise Behandlungsmaßnahmen 
in all den Fällen anzuordnen, in denen es angebracht 
wäre, auf eine Sicherungsmaßnahme dieser Art zu ent
scheiden. Dem Ermessen des Gerichts bliebe es über
lassen, die Strafe nach Abschluß der Behandlungsmaß
nahmen auszusetzen oder von einer Strafvollstreckung 
ganz abzusehen.

Keine medizinischen Kriterien, aber auch keine 
Gründe der allgemeinen und der besonderen Präven
tion lassen es zu, die zuvor erwähnte Kategorie von 
Personen, die weder geisteskrank noch geistig stark 
unterentwickelt sind, für unzurechnungsfähig und für 
nicht verantwortlich zu erklären. Andererseits ist es 

* jedoch ganz selbstverständlich, daß es auf Grund der 
pathologischen Eigenschaften solcher Personen unmög
lich ist, sie als voll zurechnungsfähig zu betrachten und 
ihnen gegenüber Strafmaßnahmen ifach den allgemei
nen Grundsätzen anzuwenden, die für alle Personen 
gelten, bei denen keine pathologischen Veränderungen 
der Psyche vorliegen.

Gegen den Begriff der verminderten Zurechnungs
fähigkeit wird am häufigsten auf dem Sektor der 
Psychopathie Stellung genommen, und zwar vor allem 
vom Standpunkt der nachteiligen gesellschaftlichen 
Folgen, die sich daraus ergeben, daß die Bestimmung 
über die verminderte Zurechnungsfähigkeit Psycho
pathen gegenüber angewandt wird. Mit der Anwendung 
der Bestimmung über die verminderte Zurechnungs
fähigkeit bei Psychopathen ist zweifelsohne die Gefahr 
verbunden, daß auf Strafmilderung bei Personen er
kannt wird, die man im Hinblick sowohl auf die beson
dere als auch auf die allgemeine Prävention eigentlich 
als Individuen behandeln müßte, bei denen es notwen
dig wäre, die gewöhnlichen Strafmaßnahmen anzu
wenden. Aus Gründen einer rationellen Kriminalpolitik 
ist es geboten, starke Zurückhaltung zu üben, wenn es 
darum geht, bei psychopathischen Personen auf milde 
Strafen zu erkennen, denn diese Strafen tragen vielfach 
dazu bei, daß die gesellschaftlichen Hemmungen solcher 
Personen noch geringer werden und daß sich bei ihnen 
die Überzeugung herausbildet, sie hätten vor Gericht 
bestimmte Vorrechte zu beanspruchen. Durch solche 
milden Strafen werden daher weitere Konflikte dieser 
Personen mit der Rechtsordnung im gewissen Sinne 
gefördert.

Ein derartiger Standpunkt ist vor allem gegenüber 
all den falschen Auffassungen voll und ganz begründet, 
die den Begriff der Psychopathie auf Verbrecher er
strecken, bei denen Rückfallstendenzen erkennbar sind, 
also auf „chronische Verbrecher“, „Berufsverbrecher“, 
„Zustandsverbrecher“. Solchen Auffassungen zufolge 
ist jeder mehrmals rückfällige Verbrecher ein psycho
pathisches Individuum. Die Psychopathie wird jedoch

als ein Faktor betrachtet, der die chronische Kriminali
tät dieser Verbrecher bestimmt. Es liegt indes klar auf 
der Hand, daß sich aus einer derartigen Indentiflzie- 
rung der Pseudopsychopathie, der Soziopathie mit der 
tatsächlichen Psychopathie nicht nur falsche krimino
logische Schlußfolgerungen, sondern auch grundsätz
liche Fehler in der Rechtsprechung ergeben.

Audi dann, wenn wir in einem bestimmten Prozent
satz aller Fälle bei Verbrechern mit Rückfallstendenzen 
auf psychopathische Eigenschaften, z. B. auf Eigen
schaften vom Typus der Haltlosigkeit stoßen, darf 
dieser Typus der Psychopathie im Zusammenhang mit 
solchen Verbrechen wie Diebstahl, Betrug usw. nicht 
dazu führen, daß bei all diesen Verbrechern auf ver
minderte Zurechnungsfähigkeit erkannt wird. Ebenso 
dürfte die Tatsache, daß man bei Verbrechern solche 
Eigenschaften wie abnorm leichte Affektierung, Reiz
barkeit, Explosibilität feststellt, nicht die Folgen aus- 
lösen, daß bei Eigentumsdelikten, die von solchen 
Tätern begangen sind, deren unverminderte Zurech
nungsfähigkeit in Zweifel gezogen wird.

In der Rechtsprechung ist stets darauf zu achten, daß 
zwischen der Straftat und den beim Täter erkannten 
psychopathischen Eigenschaften ein adäquater Zusam
menhang besteht. Nur dann, wenn ein solcher Zusam
menhang gegeben ist und wenn es sich tatsächlich um 
eine Psychopathie höheren Grades handelt, kann davon 
die Rede sein, daß die Fähigkeit des Täters, seine 
Handlungen zu bestimmen, stark beschränkt ist, d. h. 
daß eine verminderte Zurechnungsfähigkeit dieses 
Täters vorliegt.

Wenn Sachverständige und Gerichte in der Praxis 
stets nach diesem Grundsatz verfahren, werden alle die 
Gefahren weitestgehend behoben sein, die sich aus der 
strafrechtlichen Bestimmung über die verminderte Zu
rechnungsfähigkeit ergeben können. Bei der Mehrzahl 
aller Eigentumsdelikte, die in der Kriminalitätsstatistik 
an erster Stelle stehen, dürfte das Problem der Psycho
pathie und der verminderten Zurechnungsfähigkeit 
fast ohne Bedeutung sein.

Geeignete Richtlinien der Rechtsprechung haben zur 
Folge, daß sich die Anwendung der Bestimmung über 
die Zurechnungsfähigkeit nur auf solche psychopathi
schen Fälle beschränkt, in denen die Delikte in ent
scheidendem Maße auf die pathologischen Eigenschaften 
des Täters zurückzuführen sind. Mit einer Problematik 
dieser Art haben wir es z. B. häufig zu tun bei Ver
brechen, die für Psychopathen mit Neigungen zur 
Querulanz, für sog. paranoide Psychopathen und für 
Fälle der pseudologia phantastica typisch sind. Zu der 
gleichen Kategorie zählen einige Fälle von Verbrechen, 
begangen durch geltungsbedürftige Psychopathen mit 
sog. hysterischem Charakter, ferner einige Fälle von 
Verbrechen, begangen durch sog. schizoide und fana
tische Psychopathen.

Unter Berücksichtigung der eben behandelten Hin
weise müssen alle die Auffassungen als falsch betrachtet 
werden, die die Daseinsberechtigung der Bestimmung 
über die verminderte Zurechnungsfähigkeit im pol
nischen Strafgesetzbuch negieren. Die Tatsache, daß 
die Bestimmung über die verminderte Zurechnungs
fähigkeit von Sachverständigen und Gerichten hier 
und dort falsch ängewendet wird, spricht nicht gegen 
die verminderte Zurechnungsfähigkeit als solche, son
dern sie zeigt, daß die Rechtsprechung auf diesem 
Gebiet Mängel aufweist. Diese können vermieden wer
den, wenn die Sachverständigen sich richtiger Kriterien 
bedienen und wenn die Richter sich in dieser Proble
matik gut auskennen.

Die Beseitigung der strafrechtlichen Bestimmung 
über die verminderte Zurechnungsfähigkeit könnte 
zweierlei Gefahren mit sich bringen: einerseits die Ge
fahr, daß in bestimmten Fällen, die lediglich nach den 
Voraussetzungen für die verminderte Zurechnungsfähig
keit beurteilt werden dürften, völlige Unzurechnungs
fähigkeit von den Sachverständigen bejaht wird (was 
im Hinblick auf das Prinzip sowohl der allgemeinen als 
auch der besonderen Prävention gefährlich wäre), zum 
anderen die Gefahr, daß bei Personen mit pathologi
schen Eigenschaften der Psyche in solchen Fällen 
schematisch volle Zurechnungsfähigkeit angenommen 
würde, und das muß, vom Standpunkt der elementar
sten Grundsätze der Rechtsprechung aus gesehen, selbst
verständlich prinzipiell beanstandet werden.
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